
Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „BERG“ für Waren der 
Klassen 25 und 28 (Anmeldung Nr. 7 115 009). 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Anson’s Herrenhaus KG. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Wortmarke „Christian Berg“ für Waren und Dienstleistun
gen der Klassen 3, 18, 25 und 35 (Gemeinschaftsmarke Nr. 338 
36 76), wobei sich der Widerspruch gegen die Eintragung für 
Waren der Klassen 25 und 28 richtete. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
stattgegeben. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Be
schwerde. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung (EG) Nr. 207/20091 ( 1 ), da zwischen den sich gegenüber
stehenden Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 
über die Gemeinschaftsmarke (kodifizierte Fassung), ABl. L 78, S. 1. 

Klage, eingereicht am 21. April 2011 — Caventa/HABM — 
Anson’s Herrenhaus (BERG) 

(Rechtssache T-225/11) 

(2011/C 194/29) 

Sprache der Klageschrift: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte Parteien 

Klägerin: Caventa AG (Rekingen, Schweiz) (Prozessbevollmäch
tigter: Rechtsanwalt J. Krenzel) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Anson’s 
Herrenhaus KG (Düsseldorf, Deutschland) 

Anträge 

— Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 10. Februar 2011 in der Sache 
R 740/2010-1 aufzuheben; 

— der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Bildmarke „BERG“ für Waren der 
Klassen 25 und 28 (Anmeldung Nr. 7 124 084). 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Anson’s Herrenhaus KG. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Wortmarke „Christian Berg“ für Waren und Dienstleistun
gen der Klassen 3, 18, 25 und 35 (Gemeinschaftsmarke Nr. 338 
36 76), wobei sich der Widerspruch gegen die Eintragung für 
Waren der Klassen 25 und 28 richtete. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
stattgegeben. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Be
schwerde. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung (EG) Nr. 207/20091 ( 1 ), da zwischen den sich gegenüber
stehenden Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 
über die Gemeinschaftsmarke (kodifizierte Fassung), ABl. L 78, S. 1. 

Klage, eingereicht am 26. April 2011 — Wall/HABM — 
Bluepod Media Worldwide (bluepod media) 

(Rechtssache T-227/11) 

(2011/C 194/30) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Wall AG (Berlin, Deutschland) (Prozessbevollmächtig
ter: Rechtsanwalt A. Nordemann) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Bluepod 
Media Worldwide Ltd (London, Vereinigtes Königreich) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmo
nisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und 
Modelle) vom 10. Februar 2011 in der Sache R 301/2010-1 
teilweise aufzuheben; 

— dem Beklagten die Kosten aufzuerlegen.
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Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Andere Beteiligte im Verfah
ren vor der Beschwerdekammer. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Bildmarke „bluepod media“ für 
Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38, und 41 
— Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 6 099 709. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Klägerin. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Gemeinschaftsbildmarke Nr. 5 660 972 „blue spot“ für 
Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 37 und 38; internationale 
Wortmarke Nr. 880 800 „BlueSpot“ für Dienstleistungen der 
Klassen 35, 37 und 38; deutsche Wortmarke Nr. 30 472 373 
„BlueSpot“ für Dienstleistungen der Klassen 35, 37 und 38. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Zurückweisung des Wider
spruchs. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Der Beschwerde wurde teil
weise stattgegeben, und die Anmeldung wurde teilweise zurück
gewiesen. Dementsprechend wurde der Anmeldung im Übrigen 
stattgegeben und die Beschwerde wurde teilweise zurückgewie
sen. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung Nr. 207/2009 des Rates, da die Beschwerdekammer feh
lerhaft entschieden habe, dass keine Verwechslungsgefahr be
stehe. 

Klage, eingereicht am 4. Mai 2011 — Stichting Greenpeace 
Nederland und PAN Europe/Kommission 

(Rechtssache T-232/11) 

(2011/C 194/31) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerinnen: Stichting Greenpeace Nederland (Amsterdam, Nie
derlande) und Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) 
(Brüssel, Belgien) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin B. 
Kloostra) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerinnen beantragen, 

— den Beschluss der Kommission vom 1. März 2011 
(Ares(2011)223668) für der Verordnung Nr. 
1367/2006/EG ( 1 ) zuwiderlaufend zu erklären; 

— den Beschluss der Kommission vom 1. März 2011 
(Ares(2011)223668) für nichtig zu erklären; 

— die Kommission zu verpflichten, den Antrag auf interne 
Überprüfung vom 20. Dezember 2010 innerhalb einer 
vom Gericht gesetzten Frist in der Sache zu prüfen; 

— der Kommission die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Zur Stützung der Klage machen die Klägerinnen zwei Kla
gegründe geltend. 

— Erster Klagegrund: Die Beklagte sei verpflichtet gewesen, die 
interne Überprüfung der Richtlinie 2010/77/EU ( 2 ) wie von 
den Klägerinnen beantragt durchzuführen, weil die genannte 
Richtlinie keine allgemeine Regelung sei, wie die Beklagte 
erklärt habe, sondern vielmehr ein Akt, der konkrete und 
individuelle Entscheidungen enthalten habe, die auf indivi
duellen Anträgen der betroffenen Hersteller beruht hätten. 

— Zweiter Klagegrund: Der angefochtene Beschluss verstoße 
gegen die Verordnung Nr. 1367/2006/EG, da die Richtlinie 
2010/77/EU mehrere Verwaltungsakte enthalte, die individu
elle Entscheidungen über individuelle Anträge betroffen hät
ten. Zudem müsse der Zugang zu Gerichten gewährt sein, 
da die genannte Richtlinie nicht von der Kommission als 
Gesetzgeber erlassen worden sei. 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1367/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 6. September 2006 über die Anwendung der Bestim
mungen des Übereinkommens von Århus über den Zugang zu In
formationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfah
ren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten auf 
Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft (ABl. L 264, S. 13). 

( 2 ) Richtlinie 2010/77/EU der Kommission vom 10. November 2010 
zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG hinsichtlich des Ablaufs 
der Fristen für die Aufnahme bestimmter Wirkstoffe in Anhang I 
(ABl. L 293, S. 48). 

Klage, eingereicht am 26. April 2011 — Glaxo 
Group/HABM — Farmodiética (ADVANCE) 

(Rechtssache T-243/11) 

(2011/C 194/32) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Glaxo Group Ltd (Greenford, Vereinigtes Königreich) 
(Prozessbevollmächtigter: O. Benito, Solicitor) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Farmo
diética — Cosmética, Dietética e Produtos Farmacêuticos, Lda 
(Estarda de S. Marcos, Portugal)
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